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BEM
Betriebliches Eingliederungs-Management
Einordnung im betrieblichen Gesundheits-Management

RECHTLICHE VORGABEN – WANN FINDET ES STATT?
§84 Abs. 2 / §167 Abs. 2 SGB (Sozialgesetzbuch)

• Sind Mitarbeiter innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen  
oder wiederholt arbeitsunfähig

• 12-Monatszeitraum (nicht zwingend Kalenderjahr)
• Arbeitgeber ist verpflichtet, ein BEM anzubieten!
• Gilt auch für Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte, Auszubildende und Praktikanten

BETEILIGTE IM BEM-TEAM
•	 Betroffene	Mitarbeiter
• Dienstgeber oder Vertreter des Dienstgebers
• Mitglied der MAV
• ggf. Schwerbehindertenvertretung

Kein Teilnahmerecht eines Rechtsanwalts

RECHTLICHE VORGABEN
• Arbeitgeber muss die Durchführung des BEM in die Wege leiten 

(eine krankheitsbedingte Kündigung ohne BEM ist unverhältnismäßig)
• Teilnahme des Mitarbeitenden ist freiwillig und er/sie kann das BEM jederzeit abbrechen
•	 Inhalt	und	Ablauf	des	BEM	ist	„verlaufs-	und	ergebnisoffen“
• Suche nach Maßnahmen zur Überwindung oder Vermeidung von Arbeitsunfähigkeit

MÖGLICHE MASSNAHMEN
•	 Beschaffung	von	technischen	Hilfsmitteln	(z.B.	bei	Rückenproblemen)
•	 Veränderung	am	Arbeitsplatz	(z.B.	Licht-	und	Geräuschverhältnisse	ändern)
•	 Anpassung	der	Arbeitszeit
•	 psychologische	Betreuung
• Reha-Maßnahmen
•	 Tätigkeitswechsel	=>	notwendige	Qualifizierung
• etc.

DATENSCHUTZ! WER WEISS WAS ...
Alle Beteiligten unterliegen der Schweigepflicht!
Der Mitarbeitende bestimmt selbst, was und wieviel er dem BEM-TEAM mitteilt, aber das BEM-TEAM 
kann nur helfen, wenn der Grund der Arbeitsunfähigkeit bekannt ist.

Dokumentation in einer eigenen BEM-Akte
In die Personalakte kommen:
• Einladung und Antwort des Mitarbeitenden
• Dokumentation über Maßnahmen und Abschluss des BEM

weitere mögliche Teilnehmer:
• Betriebsarzt
• Berufsgenossenschaft
• Integrationsfachdienst (IFD)
• Gem. Servicestellen (Rentenversicherung)


